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Norm

FlVfGG §36 Abs1;

FlVfLG Tir 1996 §37 Abs7 idF 1998/077;

Satzung AgrG Hintertuxer Kuhalpe §8 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Prüfung der Gültigkeit eines Vollversammlungsbeschlusses einer Agrargemeinschaft ist bereits vor der Prüfung

einer Verletzung wesentlicher Interessen eines Mitgliedes der Agrargemeinschaft angesiedelt. Die Prüfung der

Gültigkeit des Beschlusses ist daher eine Voraussetzung für die Prüfung der Interessenverletzungen iSd § 37 Abs 7 Tir

FlVfLG 1996 idF 1998/077. Hatte die belBeh aber diese Gültigkeit zu prüfen, war sie auch zur Wahrnehmung der

Ungültigkeit und damit zur Aufhebung des Beschlusses berechtigt. Da in der Vorsitzführung durch den Kassier im

Rahmen der Beschlussfassung ein Verstoß gegen § 8 Abs 1 Satzung AgrG Hintertuxer Kuhalpe liegt, und ein solcher

Verstoß nur dann zur Aufhebung des Beschlusses nach § 37 Abs. 7 Tir FlVfLG 1996 idF 1998/077 führen kann, wenn

dadurch wesentliche Interessen des Antragstellers verletzt werden, begründet es daher keine Rechtswidrigkeit, dass

die belBeh den Vollversammlungsbeschluss auf Grund der Vorsitzführung durch den Kassier aufgehoben hat, obwohl

das Mitglied diesen Satzungsverstoß im Verwaltungsverfahren nie geltend gemacht hat, denn § 37 Abs. 7 Tir FlVfLG

1996 idF 1998/077 beschränkt die Entscheidungsbefugnis der Aufsichtsbehörde nicht auf die vom Mitglied geltend

gemachten Gründe.
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